
   

  

Teilnahme- und Zahlungsbedingungen 
 
Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Zur Prüfung Certified IFRS Accountant (basic certificate) ist zuzulassen, wer eine mit Erfolg 

abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbil-
dungsberuf nachweist. 

(2) Zur Prüfung Certified IFRS Accountant (advanced certificate) ist zuzulassen, wer 

1. eine erfolgreich abgelegte Prüfung zum Certified IFRS Accountant (basic certificate) 
nachweist, 

 oder 

2. eine erfolgreich abgelegte Prüfung als Bilanzbuchhalter/-in (IHK), Controller/-in (IHK), 
Betriebswirt/-in (IHK oder VWA), Sparkassenbetriebswirt/-in, Bankbetriebswirt/-in oder 
Steuerfachwirt/-in nachweist,  

 oder 

3. ein erfolgreich abgeschlossenes, fachnahes wirtschaftswissenschaftliches oder juristi-
sches Studium an einer nach Hochschulrahmengesetz anerkannten Hoch-/ Fachhoch-
schule oder einen vergleichbaren internationalen Studienabschluss nachweist. 

(3) Abweichend von Abs. 2 kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen in einer mindes-
tens 5 jährigen Berufspraxis erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.  

 
Entscheidung über die Zulassung 
Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Vorstand des Deutschen Instituts zur Zertifizierung im 
Rechnungswesen e.V.. 
 
Anmeldung zur Prüfung 
Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich nach dem vom DIZR e.V. bestimmten Formular durch den 
Prüfungsbewerber zu erfolgen. 
 
Zertifikatsgebühr 
Mit der Anmeldung wird die Zertifikatsgebühr i.H.v. 100 € zzgl. 7% MwSt (10% MwSt für Prüfungsort 
Wien) für den Certified IFRS Accountant (basic certificate) bzw. 200 € zzgl. 7% MwSt (10% MwSt für 
Prüfungsort Wien) für den Certified IFRS Accountant (advanced certificate) fällig. Die Teilnahmeer-
laubnis erfolgt unter dem Vorbehalt des Einganges der Prüfungsgebühr bis spätestens 14 Tage vor 
dem Prüfungstermin. Sollte die Prüfungsgebühr bis zu diesem Datum nicht bei uns eingegangen sein, 
so sehen wir uns veranlasst, Sie nachträglich von der Teilnahme auszuschließen. Bei Stornierung der 
Anmeldung bis 4 Wochen vor Prüfungstermin berechnen wir grundsätzlich eine Stornierungsgebühr 
von 20 €. Bei Stornierung danach, wird Ihnen die volle Prüfungsgebühr in Rechnung gestellt. Die Ab-
meldung muss in jedem Fall schriftlich erfolgen. 
 


